
 

Kinder auf der Pla-orm anmelden. 
 
Allgemeine Informa4onen: 
Da Kinder selbst Parteien sind, welche lediglich durch ihre Eltern vertreten werden, müssen 
diese selbst mit einer separaten E-Mail-Adresse angemeldet werden. Bislang bestand bei der 
S@Aungsseite für die Registrierung eine Altersgrenze von 18 Jahren. Daher mussten Eltern 
bislang ihre Kinder "älter machen" und dies mit einer E-Mail klarstellen. Diese Altersgrenze 
wurde nun aufgehoben, sodass auch Minderjährige sich regulär mit dem rich@gen Alter 
registrieren können. Bei der UnterschriA der Anwaltsvollmacht ist zu beachten, dass beide 
erziehungsberech@gten Elternteile das Dokument unterzeichnen. Ferner muss im Portal unter 
dem ersten Anspruch als Legi@ma@onsnachweis ebenso die Geburtsurkunde des Kindes 
hochgeladen werden, sodass man abgleichen kann, dass die Eltern die Anwaltsvollmacht 
unterschrieben dürfen. Zudem muss eine Ablichtung des Ausweisdokumentes des Kindes 
hochgeladen werden. 
 
Schri9 für Schri9, wie Sie Ihr Kind anmelden: 
 

• Jedes Kind muss als der ursprüngliche Anmelder registriert werden. BiSe beachten 
Sie, dass jedes Kind unter einer anderen E-Mail-Adresse angemeldet werden muss. 

• Beide erziehungsberech@gte Elternteile müssen über die Op@on 'Person hinzufugen' 
(siehe unten) hinzugefügt werden. 

 
 
 
 
 
 
 

• Beide erziehungsberech@gten Elternteile müssen das PoA in Papierform 
unterschreiben (siehe unten). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Weitere Informa@onen finden Sie auf der nächsten Seite). 
 



 

• Außerdem muss bei der ersten Transak@on unter "Sons@ge Nachweise" eine Kopie 
des Personalausweises des Kindes hochgeladen werden (siehe unten). 

 
 
 
 


